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K-. 102. Mittwoch, dsrr 28 . Dezember. 1904.
Bekanntmachung.

Der Beginn der nächsten Kursus *ttr Aus¬
bildung von Lebrschmiedemeistern an der Lebr-
sckmiedezu Charlotteuburg ist auf Montag,
dm 3«. Januar 1905 , festgesetzt. Anmeldungen
nimmt der Direktor des Institut », Ober -Roßarzt
a,D. Brand zu Charlottenburg , Sprccstraße42,
mtgeoen. g

Wiesbaden , den 22. Oktober 1904.
Der Regierungs-Präsident . I . SB. : gez. v . Gizycki.

Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden, den 17. November 1904.

Der Polizei -Präsident : v . Scheuet.

Bekanntmachung.
Durch Verfügung des Großberzoglichcn Kreis¬

amts Mainz vom 8. d. M . ist für Mainz . Kastei
und Kosthcim die Hundesperre auf die Dauer von
3 Monaten angeordnct worden . 3

Wiesbaden, den 12. Dezember 1904.
_Der Polizei -Präsident : v . Scheuet.

Bekanntmachung.
Donnerstag , den 29 . Dezember d. I . ,

^ " kmittags , soll in dem Stadtwaldc „Unteres
Bahnbolz 4" das nachstehend bezeichnte Gehölz
an Ort und Stelle öffentlich meistbietend versteigertwerden:
1. 37 eichene Stämme von zusammen 10 Festmtr
2. 5 eichen- Stangen 1. Klaffe,

47 Rmtr . eich. Prügelholz . 2.20 Mtr . lang,
46 Rmtr . eich. Scheitholz,
87 Rmtr . eich. Prügelholz,

220 eich. Wellen,
274 Rmtr . buch. Scheitholz,

n 213 Rmtr . buch. Prügelholz,
9. 4910 buch. Wellen und

10. 4 Rmtr . Nadelholz (Scheit).
Auf Verlangen Krcditbewilligung bi» 1. Sep

tember 1905.
Zusammenkunft vormittag » 10 Uhr beim

Forsterhau » im Dambachtal . 2
Wiesbaden , den 21. Dezember 1904.

_ Der Magistrat.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Polizei -Verordnung , betreffend das Meldewesen.
Mi ' -hÄrwaltnn ? ;» f »„B '' nb  Allerhöchsten Vcrordiiiing vom 20. September 1867 über dieMize,-Verwaltung in den neu erworbenen Landertellen , sowie der 143  und 144 de» KeieNe«

Landes - Verwalrung vom 30. Juli 1883 wird mit Zustimmung de» Magistrats
sur den Polizeibezirk der Stadt Wiesbaden nachstehende Polizei -Verordnung erlassen: 8

§ I.
tm . t . Anmeldung.

li» W'kSbaden seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt nehmen will , ist verpflichtet.
w 3 2:afl' n "ach dem Tage de» Zuzug » anzi,melden . Di - Anmeldung hat bei dem Büreau

.d . rn -Rev,-r- zu erfolgen , in dessen Bezirk di- bezogene Wohnung liegt. Im Falle des Zuzug»
E rinkr preußischen Gemeinde (Gutsbezirk ) ist der Abmeldeschein vorzulegen. Die Vervflichtuna
D-r AnÄenÄ auchauf die zum Hausstände de. Anziehenden gehörenden P -rson-m

n N ^ verpflichtet. Über seme und ,einer Angehörigen persönlichen Verhältnisse auf
»^ordern Anskuntt zu geben. Errolgt der Zuzug aus einer »ichtprcußischen Gemeinde und wird ein
»dEschrm mcht beigebracht, so hat der Anziehende sich über seine Identität genügend auszuweisen.

ferner Derienige unterworfen , der seinen bisherigen Wohnsitz oder
^ ohne ihn ailfzugebcu, verlassen hat und in Wiesbaden vorübergehend

Brem,e» i>» ^ Landwirtschaft oder m deren Nebenbetrieben (Ziegeleien. Zuckerfabriken.
Brauereien . Forsten u. ,. w.) zur Verrichtung von ihrer Natur nach an bestimmte

Allen des Jahres geknüpfte Arbeiten in Beschäftigung zu treten . (Saisonarbeiter .)
Saisonarbeiter , der m Wiesbaden seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt hat.

inntrhalh Ij , fo uni frJ !ff,t  ' r b« Vflickt der W,edera „Meldung. Die Wiederanmcldung hat
MMWb 6 Tagen nach dem Tage des Wiederanzugs zu geschehen.
M -mvei». Belcheliiigung über die erfolgte Anmeldiiiig erhält der Anziehende das im § 4 erwähnte ab-
Anmcldung nur aû Wunsch -nett ? " "' " ' 8' eine anberiBeit,ßc  Bestätigung der

§ 2.
im • ttmmeldung.

seine Wohnung verändert , hat solches innerhalb 6 Tagen nach dem Umzug

4Ä Wohnung " ',egt" " 8 Önt ben,ieni2en  P ° liz-i°R -vier zu erfolgen, in dessen Bezirk die
Als Bescheinigungüber die erfolgte Ummeldung gilt das im 8 4 erwähnt - 3. Exemplar der Meldung.

8 3.
m, . . Abmeldung«

und di, r . en  Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt in Wiesbaden aufgeben will, ist verpflichtet, sich
Abmeldn,,Hausstände  gehörigen Personen , die am Fortzugc tcilnehmen. abzumelden. Die
Debet n»? b^ Regel vor , spätestens aber innerhalb 6 Tagen nach dem Abzüge zu erfolgen.

oer Abzichcnde den Gemeinde- oder Gutsbezirk , wohin er zu verziehen beabsichtigt.
Attest erteilt Utbct btt er f° Ißte  Abmeldung wird dem Abziehenden vom Polizei -Revier ein Abzug».

Abmeldchflicht® 1 n“ber  h ^ cichneten Saisonarbeiter unterliegen im Falle de» Fortzuges ebenfalls der
8 4.

Form der Meldung.
bis 3) sind schriftlich zu erstatten . Der Meldende hat stets 2 Exemplare

"" " " " für Anmeldungen , Muster 2 für “
lltlb 1 ui » U, | tuu lumimu , ju tiiiuiicu . Älti a/mucui « ,-u » ikib z  irxempiare
'"' Ibunofn tntlu ben  vorgeschriebenen Mustern (Muster 1 für Anmeldungen . Muster 2 für Um-
ben An. 3 für Abmeldungen ) bei dem betreffenden Polizei -Revier einzurejchen. Bei
SRet)i(r nh „J’  Ummeldungen kann noch ein 3. Exemplar eingereicht werde», das alsdann , vom
^rbflickt.? 'r 5^ !*. dom Meldenden als Ausweis über die erfolgte Meldung zurückgegeben wird;
»ach Mi,n.J , blt  Meldenden hierzu nicht. Bei der Abmeldung wird eine Abmelde-Bescheiniguna

^ -ocuner 4 vom Revier ausgefertigt.
fönttenWipSr,^ ebe Dorson sind besondere Meldezettel auszufüllen . Familienangehörige und Dienstboten

Di» hom Meldezettel des Haushaltiingsvorstande » mitoerzeichnet werden.
Ä Zentim.. '" bkformiilare sind auf gutem gelblich weißem Papier von 18 Zentimeter Breite und

owimuter Lange Herz,.stellen und vom Meldenden selbst zu beschaffen.

„ o„ . Zur Meldung Berpfticktete.
gebende ft " bo" 1 bis 3 vorgeschriebenen Meldungen ist in erster Linie der An», Um- oder
^rschasti , «k t bervflichiet. Außerdem sind hierzu verpflichtet: der Hgushaltungsvorstand (Dienst-H iv uuo der

8 6.
3,,,. . . Fremdcu -Mcldungen.

^llich"D!n,,„ siende Fremde (Badegäste , Reisende :c.), welche in Privathänsern für Entgelt oder unent-
^änbw, » m !'ß ffobmen, sind binnen 24 Stunden durch den WohnnngSgcber bei den Bureaus des

Gast, „ ' ^ lreviers an-, bczw. abznmelden.
Nongen-, ->"' b Herbcrgswirtc haben täglich bis 11 Uhr vormittags alle während des vorher-
-öureaub.» ober  während der Nacht angckommenen bczw. abgereistc» Fremden bei dem

Die sandige» Polizeireviers an-, bezw. abzumelden.
Größe " üb Abmeldung der Fremde » geickieht schriftlich durch Meldezettel von 21 -s- 16V« Zenti-

Md die Akm, ."b bwar die Anmeldung nach dem unten »aber bezeichneie» llsiustcr 5 von weißem
»Zungen In»« »̂8 „ nach dem unten näher bezeickineten Muster 6 von biaßgrünem Papier . Die
n ' i bezw >ode einzelne Person durch besondere,,, in doppelter Ausfertigung eiuzureichende»

zui'amns.» " dezettel bewirkt werden ; ausgenommen hiervon sind Familienglieder , die der Reihe
Auf di? einem Zettel aingefnhrt werden können (jedoch nicht Bedienstete).
Die K»ft2o>'a»e und vollständige Ausfüllung der einzelnen Spalten ist zu achten.

Nm Muster 17m'b Horbergswirte find verpflichtet, ein Fremdenbuch nach dem unten näher bezcichneten
^agiiiia v». ‘ , iu  beiten , dies Buch einem jeden Fremden alsbald nach seiner Ankunft zur

* vorzulegen und für die richtige und vollständige Slusfüllung der Rubriken Sorge zu tragen ."

Gesindedieiist treten wollen,
z,re'ts gelöste ü?ft" Polizci -Rcvierb .ircau persönlich zu melden, um ein Geliudkbnch zu Io.cn oder dashaben sich die betreffende» Personell im

lvohnte, zur Abstcmpelniig reip. Beglaubigung

Gesinde.
treten wollen, haben sich vor dem Antritt des Dienstes

•Cg« gelost» „77 “ +’u*i|)ci>üicuifroiitfau persönlich zu liier *.
^Nburen, , wf* ftembeltt zu lassen. Beim DienstauStrilt
^ Dienst.»,tzs7°V " 2̂,ers . in welche»! die Dienstberrschast w.

*rosch.edszeng„issks zu melde».
n lntoih § b.
Hnb{t iÜDiiftl *fIn“ nbI.lm (lt, i gegen vorstehende Bestimmungen iverden mit Geldstrafe bis zu 30 Mk,, im

ue mit entsprechender Hast bestraft.
| - : • • . 0.

6̂ ii^ i=Sierorh7f,r0tb,un, fl tritt mit dem 1. Oktober 1904 in Kraft . Mit dem gleichen Tage treten di,
äffend die er»." 2!" b°'" 17- Februar 1900, velreffend das Meldeweseu, und vom 30. Rlärz 1903,

1°"' d̂ennielhungen, außer Kraft.
W den 30. Juli 1904 Der Königs. Polizei -Präsident : v . Tchenck.

Muster 1.
Am . .
vom . .

SS

CQ

Anmeldung.
. 130 . . find — ist — nachstehend aufgeführte Person — en —

Kreis . . . m Wiesbaden . Straße — Platz — Ring Nr.
. . . Stock, Vorderhaus Seitenbau bei.

Der Zuziehenden
Familie « »

nameu»
bei Frauen

auch Geburts¬
name

Vorname « ,
Rufname

unterstreichen

Stand
oder

Gewerbe

Geburtr-
<2O
Cft,^

Ö5

« >-*-»
WZ

lg
©

Ob ledig,
verheiratet,
verwitwet,
geschieden

oder getrennt
lebend

Ob schon
früher in

Wiesbaden
gewohnt,

zutreffenden
Falls letzte
Wohnung hier N

«n ; - • . . . . . . (Eingangsstempel des Polizei -R viers .)
(Name und Stand de« zur Meldnna Pervflichteten .)_ _
Muster 2. Ummeldung.

190 . . sind folgende Personen umgezogen von Wiesbaden,Am
' i Sn-* » Straße — Platz — Ring Nr . . ., Vorderhaus . S
nach Wiesbaden, . Straße — Platz — Ring Nr,

Vorderhaus , Seitenbau , ." . Stock bei
Vorderhaus , Seitenbau

SS
Des Verziehenden

Familien¬
namen,

bei Frauen
auchGeburts-

name

Vornamen,
Rufname

unterstreichen

Geburt »-
Stand
oder

Gewerbe wer

0 ’Z®S*M
resrr _£

> 1

es—
eü

§10—Xf
SS

Ob ledig,
verheiratet,
verwitwet

oder
geschieden

Bemerkungen.

(Name und Stand de» zur Meldung Verpflichteten .)
(EingangSstcmpel di » Polizei -RrvicrS.)

Muster 3. Abmeldung.
von . '• ffnd — ist nachstehend verzeichncte Person — en — verzogen
von Wiesbaden . Straße — Platz Nr . . . nach . Kreis . . . .

o*

Des Verziehenden
Familien¬

name « ,
bei Frauen

auch GcburtSi
name

Vorname « ,

Rufname
unterstreichen

Stand
oder

Gewerbe

Geburts-

<7?

:s;
es— Db  ledig,

verheiratet,
verwitwet

oder
geschieden

Wie lange
hier

gewohnt

r-

m-»! »Hi .»» st-' mmabmi i,s
Muster 4. Abmeldeschein
;ür nachstehende au » Wiesbaden . Straße - Ring - Platz - Haus - Nr . .
bft . . Kreis . Provinz ober Staat . . . .

verziehende Person — en.
nach

Des Verziehenden

Familien¬
namen,

bei Frauen
auch Geburts¬

name

Vornamen,

Rufname
unterstreichen

Stand
oder

Gewerbe

Geburts-

v?

S s*
—Xf
©

Ob ledig,
verheiratet,
verwitwet

oder
geschieden

Wie lange
in Wies¬

baden

gewohnt 8
K

(Name und Stand de» zur Meldung Verpflichteten.)
Wiesbaden , den . 190 . .

(Datum des Abzugs.)
(Stempel des Reviers .)

Muster 5.

In d
Straße Nr.

Polizeiliche Fremden -Anmeldung.
. unten bezeichneten Gasthof - Pilla — Pension - PrivathauSist angekommen:

1

Monat Tag

2.

Vor - und

Zuname

3.

Stand oder
Gewerbe

4.

Wohnort

S.
Wird der Aufenthalt

voraussichtlich länger als eine
Woche dauern?
(Ja — Nein)

6.

Nationa¬
lität

Wiesbaden , den ten 190
m Name des Wohnniigsgebers (Firma des Gasthofs vv.l

. . np, ^Anmerkung : ^ nse Anmeldung ist spätestens am Tage nach der Ankunft des Fremden bl»
11 Ubr voniiittags de, dem zunandigen Polizeirevier abzuaebcn .i "
Muster 6.

Polizeiliche Fremden -Abmelduna.
Straße N?. . G ^ hof - Villa - Pension - Privathaus

Monat

1.

Tag

2.

Vor - und Zuname Stand oder
Olewerbe

4.

Wohnort

5.

Bemerkungen

„, .L .
190

>1 llbr vormittaos de, dem zuständige» Polizeirevier avzuaeben .) ' ° eS ^ rt btl b 8
Muster 7.

Hotel
Fremdenbuch (Muster ).

1.
» ?
x» —

.2«

rx hZ« =
H BZ

3.

Vor - und Zuname

4.
ja  x>

6.

Natio¬
nalität

6.

Wohn¬
ort

7.
Wird der Aufenthalt

voraussichtlich länger als
eine Woche dauern?

(Ja — Wein)

8.
Tag
der

Abreise

Zusätzlich zu obiger Verordnung bemerke ich. daß ich den Gebrauch der bisher
Meldeformulare bis zum 1. Januar 1805 gestatte» will. Der Polizei -Prüsidcut : Schsn « . ^ J
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Bekanntmachung.

Auf den Antrag von Kiesigen selbsiändigen
Gewerbetreibenden de? Barbier-, Friseur- und
Perückenmacher- GewerbeS wird auf Grund des
8 41b der Gewerbeordnung nach amtlicher Fest,
stellung der Zweidrittel-Mehrhcit der von den
beteiligten Geschäftsinhabern für den Antrag
abgegebenen Stimmen hierdurch bestimmt: Sämt¬
liche Barbier-, Friseur- und Pcrückeumachergeschäfte
in Wiesbaden sind an Sonn- und Feiertagen um
1 Ubr nachmittags, an dem ersten Oster-, Pfingst-
und Weihnachtsfeicrtagehingegen gänzlich zn schließen.

Dementsprechend werden die im ReaieruiigS-
AmtSblatt No. 13 für 1895 No. 284Z.e und in
No. 49 von 1900 No. 1108 aufgeführten AuSnabme-
bestimmungen vom 23. März 1895 und vom
23. Novbr, 1900 hierdurch abgeäudert, jedoch mit
der Maßgabe, daß die im hiesigen Königlichen
Theater, Residenztheaterund Walhallathcater zu
der Vorbereitung von öffentlichen Vorstellungen
erforderlichen Arbeiten de? Friseurgewerbes von
vorstehender Anordnung ausgenommen werden. *

Wiesbaden, den5. Dezember 1904.
Der Regierungs-Präsident. I . V.: v. Gizyckl.

jsixo  veröffentlicht.
Wiesbaden, den 22. Dezember 1904.

Der Polizei-Präsident. I . V. : Falcke.

Bekanntmachung.
Vor dem in der Sylvesternacht beliebten

Unfuge des Schießens und des Abbrennens
von laut knallenden und anderen Feuer«
tverkSkorpern wird hierdurch mit dem Bemerken
gewarnt, daß Zuwiderhandelndestrenge Bestrafung
zu gewärtigen haben.

Die Einwohner Wiesbadens werden wegen
oieseS sich jährlich wiederholenden eine Gefahr für
das Publikum in sich schließende» Unfugs dringend
gebeten, die Polizei in Bekämpfung derselben zu
unterstützen, insbesondere auch nach Möglichkeit
verhindern zu wollen, daß angczündete FeucrwerkL-
körper von Dienstboten und sonstigen Haus¬
bewohnern au« den Häusern zur Explosion aus
die Straßen geworfen werden.

Gleichzeitig wird darauf hingewiescn, daß nach
§ 26 der Polizeiverordnung vom 19. Oktober 1893,
betreffend den Verkehr mit Sprengstoffen, die Ab¬
gabe vo« Sprengstoffe« an Personen, von
bene« ein Mißbrauch derselben zu befürchten
ist, insbesondere an Pensonen unter
18 Jahren verboten und nach8 35 der ge¬
nannten Verordnung strafbar ist. 2

WieSbade«, den 17. Dezember 1904.
Der Polizei-Präsident: v. Schenff.

Bekanntmachung.
Diejenigen Herren Aerzte, welche in ihrer

Praxis im Jahre 1904 Impfungen vorgenommen
haben, werden hierdurch auf die Bestimmungen der
88 82 und 1b des Reichsimpfgesetzer vom8. April
1874, wonach die in der vorgeschriebenen Form
geführten Jmpflisten am Jabrcöschluffe bei der
zuständigen Behörde, d. i. hier Königliche Polizei-
Direktion, einznrcichen sind, aufmerksam gemacht.

Wiesbaden, den 16. Dezember 1904. 2
Der Polizei-Präsident: v. SchenS.

BeranlagunqSbezirk:  Stadtkreis Wiesbaden. Wiesbaden, im Dezember 1904.
Friedrichstraße 32.

Oeffentliche Bekanntmachung.
Steuerveranlagung für das Steueriahr 1905, umfaflend die Zeit vom 1. April 1905

vis 31. Mär, 1906

den
für
von

Auf Grund de? Z 24 des Einkommensteuergesetzes vom 24. Juni 1891(Gcs.-Samml. S . 175)
wird hiermit jeder bereits mit einem Einkommen von mehr als 3000 Mk. veranlagte
Steuerpflichtige im Stadtkreise Wiesbaden aufgefordcrt, die Steuererklärung über sein Jahres¬
einkommen nach dem vorgeschiiebencnFormular in der Zeit vom4. Januar bis einschl. 20. Januar
1905 dem Unterzeichneten schriftlich oder zu Protokoll unter der Versicherung abzngeben, daß die
Angaben nach bestem Wissen und Gewisse» gemacht sind.

Die oben bezeichneten Steuerpflichtigen sind zur Abgabe der Steuererklärung verpflichtet,
auch wenn ihnen eine besondere Aufforderung oder ein Formular nicht zugegangcn ist.

Die Einsendung schriftlicher Erklärungen durch die Post ist zulässig, geschieht aber auf Gefahr
des Absenders und deshalb zweckmäßig mittels Einschreibebriefes. Mündliche Erklärungen werden an
denWertayen während der Dienststunden in den Geschäftsräumen de«Unterzeichneten: Friedrichstraße 32,
zu Protokoll cntgeacngenommen.

Die Versäumung der obigen Frist bat gemäß8 30 Absatz1 des Einkommensteuergesetzes
Verlust der gesetzlichen Rechtsmittel gegen die Einschätzung zur Einkommensteuer
das Stcnerjabr zur Folge.

Wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben oder wissentliche Verschweigung
Einkommen in der Steuererklärung sind im 8 66 des Einkommensteuergesetzes mit Strafe bedroht.

Wird die Abgabe zn Protokoll vorgezogen, so empfiehlt cs sich, vorher die erforderlichen
Zahlenunterlagen und Berechnungen auf besonderem Bogen zusammenznstelle» und diese Zusammen¬
stellung und die Belege dazu mitzubringen. Aber auch im Falle einer selbstgefertigien Deklaration wird
zur Vermeidung von Beanstandungen und Rückfragen dringend empfohlen, die den Angabe» der
Steuererklärung zu Grunde liegenden Berechnungenan der dafür im Formular bestimmten Stelle
(Seite 3 und4) oder auf einer besonderen Anlage mitznteilen.

Die Ncuveranlagnng der ErgänzungSsteucr erfolgt für 3 Jahre, also bis zum 31. März 1908.
Steuerpflichtige, welche gemäß§ 26 des Ergänzungsstenergeietzes vom 14. Juli 1893(Gesetz¬

sammlungS. 134) von dem Rechte der Vermögcnsaiizeige Gebrauch machen wollen, haben dieselbe
ebenfalls innerhalb der oben angegebenen Frist nach dem vorgeschriebenen Formular bei dem Unter¬
zeichneten schriftlich oder zn Protokoll abzugcben.

_ Auf die Berücksichtigung später eingehender Vermögensanzeigenbei der Veranlagung der
Erganznngsstener kann nicht gerechnet werden.

Wissentlich unrichtige oder unvollständige tatsächliche Angaben über das Vermögen
der VermögenSanzeige sind im 8 43 des Ergünznngsstenergesetzes mit Strafe bedroht.

Die vorgeschriebenen Formulare zu Steuererklärungen und Vcrmögenrnnzeigcnwerden von
heute ab. vormittags von 9 bis 12 Uhr, in meinen Geschäftsräumen, Friedrichstraße 32. Zimmer 3,
auf Verlangen kostenlos verabfolgt, soweit sie nicht bereits durch die Post zngesandt sind. Zweite
Exemplare des Formulars werden nur ausnahmsweise an Stelle verdorbener ansgegebcn, keinesfalls
zur Ausstellung von Konzepten.

Alle Briese bitte lediglich zu adressieren: An den Herrn Vorsitzenden der Veranlagungs-
Kommission für den Siadtkreis Wiesbaden, hier, Friedrichstraße 32.

Es wird ersucht, in alle« Eingaben die Wohnung und gegebenen Falles auch
die diesseitige Kontrollnummcr anzugeben. *

Der Vorsitzende
. der Veranlagungs -Kommission für den Stadtkreis Wiesbaden.

Froehlich, Negierungsrat.

in

1.

Bekanntmachung.
Verkehr tn den Anlagen des Kurhauses

„Paulinenschlotz".
Die zum Knrhanse Paulinenschloßgehörigen
Wege und Paikanlagen sind keine öffentlichen.
Dieselben dürfen daher weder von Unbe¬
rechtigten betreten, noch vom Publilum als
Durchgang benutzt werden.

2. Wärterinnen mit Kinderwagen, sowie Kindern
unter 10 Jahren ohneBcgleitmigErwachsener,
ist das Betreten der Anlagen untersagt.

3. Das Mitbringcn von Hunden ist nicht
icstattet.

4. Die an der Sonnenbergerstraße zum Kur-
hausc blnaufführende Fahrstraße darf nur
von Egnivagen und Droschken benutzt ivcrdcn.

5. Lieferanten und Geschäftsfubrwcrke haben
dieEinfabrtstraßcvon dcr„SchöncnAussicht"
zu benutzen. 4

Wiesbaden , den 25. Oktober 1904.
Städtische Kurverwaltung.

Akzise-Rückvergütung.
Die Akziscrückvergütungsbeträge aus vorigem

Monat sind zur Zahlung angewiesen und können
gegen Enivfaiigsbcstätigungim Laufe dieses Monats
in der Abfertigungsstelle, Neugaffe 6a, Part.,
Einnehmcrei, während der Zeit von 8 Vorm, bis
1 Nachm, und3—6Nachm, in Empfang genommenwerden.

Die bis zum 30. d. M., abends, nicht cr-
bobenen Akzise-Rückvergütungen werden den
Empfangsberechtigtenabzüglich Postporto durch
Postanweisung übersandt werden. 3

Wiesbaden, den 15. Dezember 1904.
_Städt . Akziseamt.

Bekanntmachung.
Der Frachtmarkt beginnt während der

Wintcrmonatc(Oktober bis einschließlich März)
um 10 Uhr Vormittags. *

Wiesbaden, den 14. September 1904.
Städt . Akziseamt.

Bekanntmachung.
Der 8 4 Absatz1 des für die Benutzung fc-«« •*« )>i\iiS •-

AprilDampfwasennielsterei der Stadt und des LandkreisWiesbaden erlassenen Tarifes vom 17.
wird wie folgt ergänzt:

„Für jeden dem Abdecker zur Beseitigung
gcbcncn Kadaver von Hunden unter 50
höhe ist in Zulunfl eine Vergütung von 2
statt4 Mark zu entrichten."

Wiesbaden , den4. Novembw 1901.
Verwaltungskommission

für die Damvfwasenmcistcrci der Stad!
und des Landkreises Wiesbaden.

In Vollmacht: Wotff.
Wird veröffentlicht.

Der Magistrat.

Verdingung.
Die Ausführung der Schlofferarbcit«,

(eiserne Treppen, Gitter u. s. w. Los XVII«
XVlla) für den Erweiterungsbau der Gute«,
bergschule hierielbst soll im Wege der öffentlich!»
Aurichrcibnng verdungen werden.

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen kämm
während der Vormittagsdienststnnden im Städt.
Verwaltungsgebäude, Friedrichstraße 15, 3inimtt
No. 15a, eingeseben, die Angebotsnntcrlagen, m
schließlich Zeichnungen, auch von dort gegen Be¬
zahlung oder bestellgeldfreic Einsendung von RU,
und zwar bis zum3. Januar 1905 bezogen wndni.

Verschlossene und mit der Aufschrift„H.21.10
Los XVII und XVlla" versehene Angebote sind
spätestens bis

Mittwoch, den 4. Januar 1905,
vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt—tratet

Einhaltung der obigen Los-Reibenfölge—«
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.

Rur die mit dem vorgeschriebenen und9
allen Punkten ansgefülltcn VerdinguligSformcki
eingereichten Angebote werden berücksichtigt. i

Zuschlagsfrist: 30 Tage.
Wiesbaden , den 24. Dezember 1901.

Stadtbauamt» Abteilung sür Hochbau.

Verdingung.
Die Installation für die BogenMj

belenchtung der Fenerwache soll im Weg! i
öffentlichen Ansschreibung verdungen werden

Angebotsformulare, Verdingungsunterlagen i|
Zeichnungen können während der Vorwittap,
dienststunden im Städt. VerwaltungSgebäckl
Friedrichstraße 15. Zimmer No. 21, eingeseben,«
Verdingungsunterlagen, ausschließlich Zeichnung!!,I
auch von dort und zwar bis zum3. Januar 19®I
bezogen werden

Verschlossene
A

und mit der Aufschrift ä
31" versehene Angebote sind spätestens bis
Donnerstag, den 5. Januar 1905,

vormittags 10 Uhr,
hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in0
wart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und
gefüllien Vcrdingnngsformular eingcrcichtcn
bote werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist: 14 Tage.
Wiesbaden, den 22. Dezember 1901.

Stadtbanamt.

A»

Die

Ochsen:

1. Diehmarkt.
(Schlachtgewicht.)
I. Qualität . .

H. „
I. .

II. „
Schweine.
Mast-Kälber.
Land-Kälber.
Hammel.

Kühe:
50 Kg.
50 „
50
50
1
1
1
1

2. Fruchtmarkt.
Hafer . 100 Kg.
Stroh . 100 „
Heu. 100 „

3. Vietualienmarkt.
Eßbutter.
Kochbutter
Eier . .
Trinkeier.tanbfäfe.a&rt'Hme.

Kg.1
1

25 St.
1

100
100

Etzkartaffeln. 100
Eßkartoffeln
Neue Kartoffeln . . . 1
Zwiebeln. 60
Zwiebeln. .
Knoblauch .
Erdkohlrabi. ,
Rothe Rüben
Weiße Rüben
Gelbe Rüben
KI. gelbe Rüben
Retpch. . .
Tretbretiich .
Radieschen.
Spargel . .
Suvpcnspargel
Schwarzwurzel

1
1 .
1 „
i -
i"

1 Gbd.
1 St.
1 Gbd.
1
1 Kg.1
1

Meerrettich. . . . .* 1 Ä.
Petersilien
Lauch.
Sellerie .
KoIlrabi .Feldgiirken
Treibgurken
Eî machgurken. . . . 100
Tomaten . 1
Grüne dicke Bohnen . .
Grßne Stg.-Bohnen. .
Grüne Buschbohnen. .
.Grüne Prinzeßbohnen.
.Grüne Erbsen ohne Schale
(Grüne Erbsen mit Schale
Zuckerfchoten.
Weißkraut.

Kg.
St.

Kg.
St.

1
1
1
1
1
1
1
1

50

Niedr.
Preis

Höchst.
Preis.

M § 4

72 76
68 — 72 —
66 — 70 —
60 — 64 —

1 12 1 18
1 40 1 80
1 20 1 50
1 40 1 44

14 80 15 40
3 60 4 —
7 — 7 40

2 40 2 50
2 20 2 30
1 75 2 —

— 12 — 14
4 — 7 —
4 — 5 —
7 — 7 50

— 8 — 10

10 10
— 20 — 21
— 40 —- 40
— 25 — 30
— 15 — 20
— 15 — 20
— 15 — 20
— 5 — 6
— 4 — 5

—
6 — 8

_ 40 _ 45
— 20 — 25
— 70 — 80
— 3 — 4

—

10

—

12

—

— — —

Preise der Lebensmittel und landwirthschaftlichen Erzeugnisse zu Wiesbaden
waren nach den Ermittelungen des Acciseamtcs vom 18. bis einschl. 23. Dezeniber 1904 folgende:_

Wiesbaden , den 23. Dezember 1904.

Weißkraut . . . .
Weißkraut . . . .
Rotbkraut . . . .
Rorhkraut . . . .
Wirsing.
Blumenkohl(hiesiger)
Blumenkohl(ausländ.)
Rosenkohl . . . .
Grün-Kohl . . . .
Römisch-Kohl . . .
Kopfsalat.
Endivien.
Spinat.
Sauerampfer . . .
Lattich-Salat . . .
Feldsalat.
Kresse. . . . . .
Artischocke. . . .
Rabarber. ; . . .
Eßäpfel.
Kochäpfel.
Eßbirnen.
Kochbirnen. . . .
Quitten.
Zwetschen.
Kirschen.
Kirsche», Rhein. Herz-
Kirsche», Sauer- . .
Pflaumen.
Mirabellen . . . .
Reineclauden . . .
Pfirsiche.
Aprikosen.
Apfelsinen . . . .
Zitronen.
Melonen.
Ananas.
Kokosnüsse. . . .
Bananen.
Feigen.
Datteln.
Kastanien.
Wallnüsse. . . . .
Haselnüsse . . . .
Weintrauben(rheinische)
Weintrauben(südländ.)
Stachelbeeren. . .
Johannisbeeren. . .
Himbeeren . . . .
Heidelbeeren. . . .
Preißelbceren . . .
Gartenerdbeeren. .
Walderdbeeren. . .
,, , FischmarktAal (lebend) . . .
Hecht(lebend) . .
Karpfen(lebend) .
Schleie(lebend) . ,

Kg.
St.
Kg.
St.
Kg.
St.

St.

Kg-

St.
Kg.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
r«

-
i"

j :
i "
ILtr.

St.

Kg.
St.

Kg.

Kg.

Niedr.
Preis.

Höchst.
Preis.

Jt 4 A §
— 15 — 20
— 25 _ 30
— 20 — 25
— 25 _ 30
— 22 — 24

60 80
— 45 — 50
— 40 — 45

12 14
— 10 12

-
30 — 35

_
50 E 60

—
30

—
40

— 16 20
— 30 50

—
20

—

30

—

5

—

10
— 6 — 10

20 30

50 80
2 — 2 —

— 26 — 36
— 60 — 80

80 — 90

—

90 1 20

3 20 3 00
2 — 2 —
2 — 2 40

1 3 20 3 60

Barsche(lebend) . . .
Bachforelle(lebend) . .
Backfische(lebend) . . .
Hummer(lebend) . . .
Krebse(lebend) . . . .
Schellfisch .
Bratschcllfisch. . . .
Kabeljau.
Kabeljau(Stockfisch gcw.)
Salm.
Seehecht.
Zander.
Lachsforellen.
Secweißlinge(Merlans)
Blaufelchen.
Heilbutt.
«Steinbutt.
Schollen.
Seezunge.
Rotbznnge(Limandes) .
Grüner Hering. . . .
Hering(gesalzen) . . .

Kg.

St.
5. Geflügel und Wild.

(Ladenpreise.)
Gans.
Truthahn.
Truthuhn. . . . . .
Ente.
Hahn.
Huhn.
Masthuhn.
Perlhuhn.
Kapaunen.
Taube.
Feldhuhn, alt . . . .
Feldhuhn, jung. . . .
Haselhübner.
Birkhühner.
Schncedühncr. . . . .Fasanen . . . . . .
Wildente».
Schnepfen .
Krammetsvögel. . . .
Hasen.
Reb-Rückcn. . . . .
Reb-Keule.
Rch-Vorderblatt . . .
Hirsch-Rücken . . .
Hirsch-Keule. . . . .
Hirsch-Vordcrblait. . .
Wildschwein.
Wildragout.

«. Fleisch.
(Ladenpreise.)

Ochsenflciich von der Keule
Ochsenfleisch, Banchfleisch
Kuh- oder Rindfleisch.

St.

Niedr.
Preis.

Kg.

Kg.

50

Höchst.
Preis.

40

50

60

60

20

70

60

60

20

44
1 32
1 '36

20

70

Schweinefleisch. . . . 1
Kalbfleisch. 1
Hammelfleisch. . . . 1
Schaffleisch. 1
Dörrfleisch. 1
Solperfleisch. 1
Schinken. 1
Speck, geräuchert. . . 1.
Schweineschmalz. . . 1
Rierenfctt. 1
Schwartenmage», frisch. 1
Schwartenmagcn.geräucheri1
Bratwurst. 1
Fleischwurst. 1
Leber- it. Blutwurst, frisch 1
Leber-u.Blutwurst, geräuch. 1

Kg.

7. Getreide, Mehl und
Brod re.

>) Großhandelspreise.
Weizen . 100 Kg.
Roggen . 100
Gerste
Erbsen znm Kochen
Speisebohnen. .
Linsen.
Weizenmehl: Ro. 0Ro. I

No. II
Roggcnmehl: No. 0

No. I

100
, 100
. 100
. 100

100
, 100

100
100
100

Niedr.
Preis.

~4
40
60
20
20
60
60
84
80
40
80
60
80
60
40
96
80

b) Ladenpreise:
Erbsen znm Kochen. .
Sveisebohnen. . . .
Linsen.
Weizenmehl zur Speise-

bereiiung.
Roggcnmehl zur Speisc-

bcreitung.
Gerstengraupc. . . .
Gerstengrütze. . . .
Bnchweiiengrützc. . .
Hafergrütze.
Haferflocken.
Java-Reis, mitil. . . .
Java-Kaffee, mittl., rob
Java-Kaffee, mittl., gelb.

gebr.
Speiscialz.
Schwarzbrote Langbrod

Kg.

1
1
1
1
1
1
1
1

Rundbrod

Wcißbrod: Wasserweck
Milchbrod

1 *
1 *

0.5
1 Laib

0,5 Ka.
1 Laib

_ 26

H-» i
Prei!-

30

50

24

40

4>

-4S

-ii»
M\

m

Städtisches Accise-Amb ^^
Druck und Berta, der L. Schellender, 'ichen Hos-Buchdruckcrci in Wiesbaden.
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